
   

 

      
           
 
21. SCHAFFHAUSER FRÜHLINGSSCHIESSEN 2011 
 
Liebe Schützinnen und Schützen 
 
Nach den erfolgreichen Durchführungen des „Schaffhauser Frühlingsschiessen“ in den 
letzten  Jahren möchten wir Sie wiederum ganz herzlich einladen, unseren Anlass in der 
Schaffhauser Schiessanlage „Birch“ zu besuchen. 
Die Programme entsprechen auch im Jahr 2011 denjenigen der Schweizerischen 
Gruppenmeisterschaft in den Feldern A + D. Junioren und Jugendliche erhalten eine 
Ermässigung auf dem Startgeld. 
Wir im OK sind überzeugt, das „Schaffhauser Frühlingsschiessen“ erneut zur Zufriedenheit 
aller Teilnehmer durchführen zu können. 
 
In unserer Schützenstube im Schiesszentrum Birch erwartet Sie unser bewährtes Wirtschafts- 
team und freut sich auf Ihren Besuch. 
 
  Feldschützenverein Hohlenbaum Schaffhausen 
  Der OK Präsident 

Sign. Willi Flammer 

 
Samstag, 5. März  09.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00 
Sonntag, 6. März  09.00 – 12.00 
Samstag, 19. März  09.00 – 12.00 / 13.00 – 16.00 
 
Standblattausgabe: Jeweils 30 Minuten vor Schiessbeginn bis 
 30 Minuten vor Ende Feuer 
 
 

 

FELDSCHÜTZENVEREIN 
HOHLENBAUM 
SCHAFFHAUSEN 
http://www.fsvhohlenbaum.ch 



   

 

Allgemeine Bestimmungen 

Schiessanlage Schiesszentrum Birch-Schaffhausen 
20 Scheiben SIUS ASCOR 8800 

Vorschriften Der Anlass unterliegt den Regeln für das Sportliche Schiessen 
(RSpS) des SSV sowie sämtlichen Vorschriften, Reglementen, 
Weisungen, Ausführungsbestimmungen (AFB) und Hilfsmittel- 
verzeichnissen von SSV und der SAT. 
Obenerwähnte Vorschriften regeln alle im Schiessplan nicht    
explizit aufgeführten Positionen und stehen in der Schiessanlage 
zur Verfügung. Diese sind vom Organisator jederzeit 
anzuwenden. 

Alterskategorien Jugendliche (JJ) 10 - 16 Jahre 1995 - 2001 
Junioren (J) 17 - 20 Jahre 1991 - 1994 
Elite (E), Senioren (S) 21 - 59 Jahre 1952 - 1990 
Veteranen (V) 60 - 69 Jahre 1942 - 1951 
Seniorveteranen (SV) ab 70 Jahre 1941 und älter 

Teilnahmeberechtigung Es können nur lizenzierte Vereinsmitglieder teilnehmen, die 
Mitglied der teilnehmenden Vereine sind. Jeder Teilnehmer darf 
nur einmal entweder das Sport- oder das Ordonanzprogramm 
schiessen. 
Lizenzierte Einzelschützen, deren Verein nicht am Gruppen-
wettkampf teilnimmt, sind ebenfalls zugelassen.  
Alle Vereine, die einem KSV/UV des SSV angehören sind zum 
Wettkampf zugelassen.  
Mehrfachmitglieder sind als Aktiv-B-Mitglied 
teilnahmeberechtigt, sofern ihr Stammverein nicht am 
Wettkampf teilnimmt.  
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Schützen die auf der 
Liste für gesperrte Schützen aufgeführt sind. 

Munition Die Munition ist in der Teilnahmegebühr inbegriffen. Es darf 
nur die vom Organisator abgegebene Munition verwendet 
werden. Die Hülsen bleiben dessen Eigentum. 

Sportgerätekontrolle Die Sportgeräte sind offen, d.h. nicht in Behältnissen in und aus 
der Schiessanlage zu bringen; eine Eingangskontrolle überprüft 
das Einhalten der Sicherheitsregeln gemäss Art. 1 TR G-300 
RSpS. 
Nach dem Schiessen haben die Teilnehmenden eine 
Entladekontrolle durchzuführen. 

 

 



   

 

Warnerdienst              Wird vom Veranstalter übernommen. 

Absenden Es findet kein Absenden statt. Die vollständigen Ranglisten des                 
Anlasses können spätestens 2 Wochen nach dem letzten Schiesstag 
auf der Website des SHKSV (www.sh-schiessen.ch) eingesehen 
werden. (Zwischenrangliste bereits nach dem 1. Schiesswochenende 
auf www.fsvhohlenbaum.ch) 

Haftung Der Organisator übernimmt keine Haftung für Sportgeräte und 
Gegenstände. 

Versicherung Alle Teilnehmenden sind nach den Bestimmungen der USS 
versichert. Die Versicherten verzichten gegenüber dem Organisator 
auf weitere Ansprüche. 

Verbindlichkeit Mit dem Lösen des Standblattes anerkennt der Teilnehmer das 
Wettkampfreglement. 

Beschwerderecht Allfällige Beschwerden diesen Anlass betreffend werden vom 
Organisator sofort behandelt und erledigt. Vorbehalten bleibt das 
Rekursrecht an die Disziplinarkommission des SSV (Reg-Nr. 1.2.1. 
vom 28.08.2001). 

Rangeur Es werden keine Rangeure abgegeben. Das Unterlegen des 
Standblattes beim Warner ergibt die Reihenfolge. 

Anmeldung Die Vereine melden ihre Gruppen- und Einzelschützen mit dem 
beiliegendem Anmeldeformular bei folgender Adresse an 

  Schaffhauser Frühlingsschiessen 
 Beat Kunz 
 Postfach 152 
 8222 Beringen 
 Tel: 052 685 35 69 Fax: 052 685 35 07  
 Email: beatkunz@bluewin.ch 
 
Vor dem 27. Februar eintreffende Anmeldungen werden bestätigt. 
Auch kurzentschlossene Gruppen und Einzelschützen sind 
willkommen und können sich am Schiesstag  selber noch anmelden. 
 

Gruppen             5 Schützen eines Vereins bilden eine Gruppe. Jeder Verein kann eine 
beliebige Anzahl Gruppen anmelden. 
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WETTKAMPFPROGRAMME 

Sportgeräte Sport (Frei-, Sport- und Standardgewehr) 
Ordonnanz 02 (Stgw 57 Hilfsmittelverzeichnis bis 31.12.2002) 
Ordonnanz 03 (Karabiner, Stgw 90, Stgw 57 

Hilfsmittelverzeichnis ab 01.01.2003) 

Feld A Alle Sportgeräte  

Programm Scheibe A10   3 Schuss Probe 
 20 Schuss Einzel 

Stellungen Freigewehr nicht liegend 
Standardgewehr, Karabiner und Langgewehr liegend frei 
Sturmgewehre ab Zweibeinstütze 
V und SV dürfen mit dem Karabiner und dem Langgewehr 
liegend aufgelegt oder mit dem Freigewehr liegend frei schiessen. 

Teilnahmegebühr CHF 26.- inkl. Munition CHF 20.- für J und JJ 
Einzel (CHF 16.45 Doppelgeld, CHF 1.50 Gebühren, CHF 8.05   
 Munition) 

Auszeichnung Kranzkarte des SHKSV oder Naturalgabe im Wert von Fr.10.- 
 E/S    V/J  SV/JJ 
Sport 180 176 174 Punkte 
Ordonnanz 03 170 166 164 Punkte 
Ordonnanz 02 162  158 156 Punkte 

Feld D Nur Ordonnanzgewehre 

Programm Scheibe A10   3 Schuss Probe 
 10 Schuss Einzel, 5 Schuss Serie ohne Zeitlimite 

Stellungen Sturmgewehre ab Zweibeinstütze 
Karabiner und Langgewehr liegend frei 
V und SV dürfen mit dem Karabiner und dem Langgewehr 
liegend aufgelegt schiessen. 

Teilnahmegebühr CHF 24.- inkl. Munition CHF 18.- für J und JJ 
Einzel (CHF 16.20 Doppelgeld, CHF 1.50 Gebühren, CHF 6.30   
 Munition) 

Auszeichnung Kranzkarte des SHKSV oder Naturalgabe im Wert von Fr. 10.- 
 E/S    V/J  SV/JJ 
Ordonnanz 03 128         125  123 Punkte 
Ordonnanz 02 122         120  119 Punkte 
 
 



   

 

Allgemeines Während dem Anlass nicht bezogene Einzelauszeichnungen 
verfallen zu Gunsten des Organisators. 

Rangordnung Das Total der Einzelschüsse der 5 Schützen bestimmt den Rang. 
Gruppe Bei Punktgleichheit zählen die höheren Einzelresultate. 

Rangordnung Das Total der Wettkampfschüsse im entsprechenden Programm  
Einzel bestimmt den Rang. 

Bei Punktgleichheit im Feld A entscheiden die besseren 
Tiefschüsse, dann das Alter: JJ – J – SV – V – S - E 
Bei Punktgleichheit im Feld D entscheidet der bessere Tiefschuss 
der Serie, dann das Alter: JJ – J – SV – V – S - E 

Spezialpreise Der Erstklassierte der Einzelrangliste und der bestklassierte J/JJ- 
Einzel Teilnehmer in den Kategorien Sport (Feld A) und Ordonnanz 

(Feld D) erhalten je eine Prämienkarte des SHKSV im Wert von 
CHF 60.--. 
Der gleiche Schütze kann nur einen Spezialpreis gewinnen. 

Spezialpreise Die drei erstplatzierten Gruppen in der Kategorie Sport 

Gruppe (Feld A) und Ordonnanz (Feld D) erhalten eine Prämienkarte des 
SHKSV:  

1. Rang CHF 100.-- / 2. Rang CHF 50.-- / 3. Rang CHF 30.--. 

Die Ränge 11, 22, 33, 44 usw. erhalten je CHF 20.--. 

Gruppen mit weniger als 5 Schützen haben keinen Anspruch auf 
einen Gruppenspezialpreis. 
 

Der FSV Hohlenbaum konkurriert in der Gruppenwertung nur für den Rang, jedoch 
nicht für die Gruppen Spezialpreise. Der allfällige Gewinn eines Einzel Spezialpreises 
steht dagegen auch Teilnehmern des durchführenden Vereins zu. 

 
FSV Hohlenbaum, Schaffhausen, im November 2010 
Sig. Willi Flammer Präsident  Sig. Beat Kunz, Schützenmeister 
 
  Schiessplan genehmigt: 
  Abtwil, im November  2010 
  Schaffhauser Kantonalschützenverband 
  Sig. Anton Böhm, Chef Gewehr 

 


